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(1) Der Landesrechnungshof hat nach Abschluss einer Gebarungskontrolle gemall Art. 50 Abs. 1 den Bericht jenen
Regierungsmitgliedern, deren Geschaftsbereich vom Bericht sachlich berihrt ist, zur Stellungnahme binnen sechs
Wochen zu Gbermitteln.

(2) Danach hat der Landesrechnungshof den Bericht unter Einarbeitung der eingelangten Stellungnahmen
einschlieBlich einer allfélligen GegenaulBerung dem Landtag und der Landesregierung zu Ubermitteln (Prufbericht).
Nach der Ubermittlung ist der Bericht vom Landesrechnungshof im Internet zu veréffentlichen. Dabei ist er zur
Wahrung berechtigter Geheimhaltungsinteressen, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz und auf Geschafts-
und Betriebsgeheimnisse, verpflichtet.

(3) Erfolgte die Gebarungskontrolle auf Grund einer Kontrollinitiative gemalR Art. 51 Abs. 3, so hat der
Landesrechnungshof den zur Veroffentlichung gemall Abs. 2 bestimmten Bericht auch an die Antragstellerin/den
Antragsteller zu Gbermitteln.

(4) Enthalt der Bericht des Landesrechnungshofes Beanstandungen oder Verbesserungsvorschlage, so hat die
Landesregierung spatestens sechs Monate nach der Behandlung des Berichtes im Landtag dem Kontrollausschuss zu
berichten, welche MaRnahmen getroffen wurden (MaRnahmenbericht), sofern nicht der Kontrollausschuss mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschliel3t, von einem derartigen Bericht der Landesregierung abzusehen.
Gegebenenfalls ist zu begrinden, warum den Vorschldgen und Empfehlungen nicht entsprochen wurde. Die
Landesregierung hat jene Teile in diesem MalBBnahmenbericht zu bezeichnen, die der Wahrung berechtigter
Geheimhaltungsinteressen, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz und auf Geschafts- und

Betriebsgeheimnisse, unterliegen.

(5) Der Landesrechnungshof hat nach Abschluss einer Gebarungskontrolle gemaf Art. 50 Abs. 2 und 3 den Bericht dem

Burgermeister zur Stellungnahme binnen 6 Wochen zu tGbermitteln.

(6) Danach hat der Landesrechnungshof den Bericht unter Einarbeitung der eingelangten Stellungnahme einschlief3lich
einer allfalligen GegenauBerung dem Gemeinderat und der Landesregierung zu tbermitteln (Priifbericht). Erfolgte die
Gebarungskontrolle auf Grund eines Prifungsantrages des Landtages gemdafl Art. 51 Abs. 4, so hat der
Landesrechnungshof den Prifbericht auch an den Landtag zu Gibermitteln. Nach der Ubermittlung ist der Bericht vom
Landesrechnungshof im Internet zu veréffentlichen. Dabei ist der Landesrechnungshof zur Wahrung berechtigter
Geheimhaltungsinteressen, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz und auf Geschafts- und
Betriebsgeheimnisse, verpflichtet.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 76/2014

In Kraft seit 16.06.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=76/2014&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	Art. 52 St-L-VG Stellungnahmen, Prüfberichte und Maßnahmenberichte
	St-L-VG - Landes-Verfassungsgesetz 2010


